
 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Mandatsniederlegung des Kreistagsabgeordneten Hans-Jürgen Schnellrieder  
hier: Feststellung der Voraussetzungen gemäß § 52 Abs. 2 NKomVG 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) endet die 
Mitgliedschaft im Kreistag unter anderem durch Verzicht. Dieser ist dem Landrat schriftlich zu 
erklären und kann nicht widerrufen werden. 
 
Der Kreistagsabgeordnete Hans-Jürgen Schnellrieder hat mit Schreiben vom 02.01.2024 erklärt, 
dass er sein Mandat als Abgeordneter des Kreistages des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
niederlegt. 
 
Nach § 52 Abs. 2 NKomVG stellt der Kreistag zu Beginn seiner nächsten Sitzung fest, ob eine 
der Voraussetzungen für den Sitzverlust nach § 52 Abs. 1 NKomVG vorliegt. Dem Betroffenen ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
Die Mitgliedschaft im Kreistag endet mit der Feststellung der Voraussetzungen durch den 
Kreistag. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Sitzverlust im Kreistag des 
Abgeordneten Hans-Jürgen Schnellrieder, Fintel, wird festgestellt. 

 
 
 
 
Prietz 
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Bezeichnung: 
 
Verpflichtung einer Kreistagsabgeordneten gemäß § 60 NKomVG und Pflichtenbelehrung gemäß 
§ 43 NKomVG 
 
Sachverhalt: 
 
Nach der Erklärung über die Mandatsniederlegung durch den Kreistagsabgeordneten Hans-
Jürgen Schnellrieder, Fintel, vom 02.01.2024 ist der Sitz gemäß § 44 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 38 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) auf die erste Ersatzperson des 
Wahlvorschlages der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) im Wahlbereich 4 – Listenwahl, 
Frau Sabine Holsten, Hemslingen, übergegangen. 
 
Die Feststellung, auf welche Ersatzperson der Sitz übergegangen ist, konnte vom Kreiswahlleiter 
getroffen werden, da Zweifel über die Feststellung nicht bestanden (§ 44 Abs. 5 NKWG). Gemäß 
§ 44 Abs. 6 NKWG wurde Frau Holsten von mir benachrichtigt. 
 
Zu Beginn der ersten Sitzung nach Beginn der Mitgliedschaft im Kreistag wird die 
Kreistagsabgeordnete gemäß § 60 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 
Landrat förmlich verpflichtet, ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch 
wahrzunehmen und die Gesetze zu beachten. Außerdem ist sie nach § 43 NKomVG auf die sich 
aus den §§ 40 bis 42 NKomVG ergebenden Pflichten hinzuweisen. 
 
 
 
 
 
Prietz 
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Bezeichnung: 
 
Besetzung von Ausschüssen und Gremien 
 
Sachverhalt: 
 
Nach dem Ausscheiden des Abgeordneten Hans-Jürgen Schnellrieder aus dem Kreistag sind 
dessen Sitze in den Ausschüssen und Gremien neu zu besetzen. Herr Schnellrieder war Mitglied 
im Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation, im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
sowie in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rotenburg Osterholz. 
 
Mit E-Mail vom 04.02.2024 hat die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN/Die Linke ihre Vorschläge 
für die Neubesetzung und weitere Umbesetzungen in den Ausschüssen mitgeteilt. 
 
Danach ergeben sich folgende Veränderungen: 
 
Im Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation werden die beiden bisher mit der 
Abgeordneten Susanne Mrugalla und dem Abg. Hans-Jürgen Schnellrieder besetzten Sitze der 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN/Die Linke von den Abg. Marco Körner und Stefan Klingbeil 
übernommen. 
 
Im Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst übernimmt die Abg. Sabine Holsten den 
Sitz des Abg. Stefan Klingbeil. 
 
Im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit wird der Sitz des Abg. Stefan Klingbeil von 
der Abg. Susanne Mrugalla übernommen. 
 
Im Ausschuss für Sport und Kultur wird der Sitz des Abg. Hartmut Wallin von der Abg. Sabine 
Holsten übernommen. 
 
Im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr wird der Sitz des Abg. Hans-Jürgen Schnellrieder 
vom Abg. Hartmut Wallin übernommen. 
  

 

Besch l ussvor lage  
Büro des Landrates  

Tagesordnungspunkt:  8 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0620 

Status:         öffentlich 

Datum:     23.02.2024 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

07.03.2024 Kreistag    

   

   



- 2 - 

     
 

Im Schulausschuss übernimmt die Abg. Susanne Mrugalla den Sitz des Abg. Stefan Klingbeil. 
 
Den Sitz des Abg. Hans-Jürgen Schnellrieder in der Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes Rotenburg Osterholz übernimmt der Abg. Marco Körner. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die personelle Besetzung der Ausschüsse und Gremien wird wie folgt neu festgestellt: 
 
Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation 
Mitglieder:  Abg. Marco Körner und Abg. Stefan Klingbeil  

(anstelle der Abg. Susanne Mrugalla und Hans-Jürgen Schnellrieder) 
 

Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst 
Mitglied:  Abg. Sabine Holsten (anstelle des Abg. Stefan Klingbeil) 
 
Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit 
Mitglied:  Abg. Susanne Mrugalla (anstelle des Abg. Stefan Klingbeil) 
 
Ausschuss für Sport und Kultur 
Mitglied:  Abg. Sabine Holsten (anstelle des Abg. Hartmut Wallin) 
 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Mitglied:  Abg. Hartmut Wallin (anstelle des Abg. Hans-Jürgen Schnellrieder) 
 
Schulausschuss 
Mitglied:  Abg. Susanne Mrugalla (anstelle des Abg. Stefan Klingbeil) 
 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rotenburg Osterholz 
Mitglied:  Abg. Marco Körner (anstelle des Abg. Hans-Jürgen Schnellrieder) 
 
 
 
 
 

Prietz 
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Bezeichnung: 
 
Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen 
 
Sachverhalt: 
 
Es sind Zuwendungen für diverse Verwendungszwecke eingegangen bzw. angekündigt, über 
deren Annahme noch zu beschließen ist: 
 
a) Kreismusikschule 
 

Geber Verwendungszweck Betrag 

Kulturförderverein Rotenburg Zuschuss Sommerfest 2023 4.982,85 € 

Landesverband nds. Musikschulen e.V. Begabtenförderung 34.740,23 € 

Landesverband nds. Musikschulen e.V. Projekt „Wir machen die Musik“ 5.580,00 € 

Landesverband. Nds. Musikschulen e.V. 
(Zuwendung angekündigt) 

Projekt „Wir machen die Musik“ 3.047,30 € 

 
b) Frauenhaus  
 
Soroptimist Hilfsfonds e.V., Cuxhaven  2.200,00 € 
 
c) Kreisarchäologie 
 
Herr Jonas Thölken hat der Kreisarchäologie die archäologische Privatsammlung seines Vaters 
Johann Thölken übergeben. Dieser betrieb in der Vergangenheit ein kleines Museum im 
Tarmstedter Spieker. Nach dessen Tode traten die Erben an die Kreisarchäologie heran, damit 
die Sammlung des Vaters für die Nachwelt erhalten bleibt. 
Die Schenkung wurde durch Kreisarchäologe Dr. Hesse begutachtet und der Wert mit 
22.330,00 € festgesetzt. 
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d) Jobcenter 
 
Das Forum Schule & Beruf plant für 2024 die Durchführung einer regionalen Ausbildungsmesse. 
Die Durchführung der Messe soll als gemeinschaftliches Projekt realisiert werden, zu welchem 
die verschiedenen Partner des Netzwerkes einen Beitrag leisten. 
Die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser hat angekündigt, das Projekt mit 2.500,00 € zu 
unterstützen. 
 
 
Für die Annahme von Zuwendungen von über 2.000,00 € ist die Zuständigkeit des Kreistages 
gegeben. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Annahme der Zuwendungen wird beschlossen.  
 

 
 
 
 
Prietz 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Erhebung von Standgebühren für die Regionale Ausbildungsbörse (RAB) am 17./18.09.2024 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Forum Schule & Beruf führt am 17. und 18.09.2024 eine regionale Ausbildungsbörse (RAB) 
für den Landkreis Rotenburg (Wümme) durch. Die Vertreter (Vertreter der Berufsbildenden 
Schulen des Kreises, der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, der Industrie- und 
Handelskammer, der Bildungskoordinator des Landkreis Rotenburg, die Koordinatoren der 
Berufsorientierung, Vertreter der Agentur für Arbeit und des Jugendberufszentrums), die im 
Netzwerk „Übergang Schule in den Beruf“ zusammenwirken, möchten mit der Börse das 
Zustandekommen von Ausbildungsaufnahmen im Landkreis befördern und einen 
entscheidenden Beitrag zur Nachwuchskräftesicherung leisten. 
 
Ziel der Ausbildungsbörse ist es, jungen Heranwachsenden Perspektiven für die Zeit nach der 
Schule aufzuzeigen. Häufig mangelt es an Impulsen aus dem Umfeld der Jugendlichen oder 
schlicht an Ideen, um nach der Schule eine für sie geeignete Ausbildung oder ein geeignetes 
Studium auszuwählen. Hier möchte die regionale Ausbildungsbörse dahingehend Unterstützung 
bieten, erste Einblicke in etwaige Ausbildungen zu gewähren, und eventuell erste Kontakte für 
Praktika oder auch Bewerbungsabsprachen knüpfen zu können. Zudem kann ein etwaiger 
Ausbildungswunsch bestätigt und abgewogen werden.  
 
Die RAB soll zentral in Zeven auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen (BBS) stattfinden. 
Hier wird Ausbildungsbetrieben die Möglichkeit zur Eigenpräsentation und die Kontaktaufnahme 
mit zukünftigen Abschlussschülern geboten. Die anfallenden Kosten der Ausbildungsbörse wie 
z. B. die Messestandplanung, Bereitstellung von Messeständen, Transfer der Schülerinnen und 
Schüler sollen durch die Erhebung von Standgebühren finanziert werden. Daher ist beabsichtigt, 
diese von den teilnehmenden Ausstellern bei der Ausbildungsbörse zu erheben.  
 
§ 111 Abs. 5 NKomVG berechtigt den Landkreis Rotenburg (Wümme) spezielle Entgelte zu 
erheben, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht zur Kostendeckung ausreichen. Die 
Benutzungsentgelte sollen für die Teilnahme und damit für die Inanspruchnahme eines 
Messestands bei der Ausbildungsbörse in der BBS Zeven erhoben werden. Der Tarif ist so zu 
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kalkulieren, dass dieser kostendeckend und nicht kostenüberschreitend ist. Vorliegend sollen die 
Standgebühren anteilig zur Deckung der Messekosten eingesetzt werden. Für die 
Messedurchführung 2024 werden Kosten in Höhe von 80.000 € erwartet. Mit den Einnahmen für 
Standgebühren in Höhe von ca. 42.000 € (120 Austeller; 350 € Nettobetrag) soll neben weiteren 
Beteiligungen der Forenpartner die Durchführung der Messe realisiert werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Für die Teilnahme an der Regionalen Ausbildungsbörse (RAB) wird 
entsprechend des in der Anlage beigefügten Tarifs eine Standgebühr 
erhoben. 

 
 
 
Prietz 



 

 

 
Kostentarif zur Erhebung von Standgebühren für die regionale Ausbildungsbörse (RAB) 

im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 

- gültig ab 01.01.2024 – 
 

Für die Teilnahme an der regionalen Ausbildungsbörse (RAB) werden die genannten Kosten erhoben. 

 
Die Leistungen werden vom Teilnehmer mittels Rechnungslegung zzgl. Mehrwert- und Umsatzsteuer 
erhoben. 
 

Folgende Leistungen sind mit der Buchung eines Standes an der regionalen Ausbildungsbörse 
(RAB) inbegriffen: 

 

Direkte Leistungen Ausstellerplatz 2 x 2,5 m in der BBS Zeven inklusive Tisch, 
Bestuhlung und Strom 

Indirekte Leistungen  Pressearbeit, Social Media, Messebroschüre mit 
Ausstellerverzeichnis und Messe-Plakate  

 
Für diese Leistungen soll eine Standgebühr in Höhe von 350,00 € erhoben werden. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Migration/Integration im Landkreis Rotenburg (Wümme); Strategische Schwerpunktsetzung des 
Integrationskonzeptes 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 das Integrationskonzept im Landkreises 
Rotenburg (Wümme) beschlossen. Das Integrationskonzept beinhaltet vier Handlungsfelder:  
 
1. Ausbildung und Arbeit 
2. Sprache und Bildung 
3. Gesellschaftliche Integration  
4. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung und Zusammenarbeit im Netzwerk 
 
Die genannten Felder wurden jeweils mit Handlungszielen und Handlungsempfehlungen 
versehen.  
 
Um die im Integrationskonzept aufgeführten Handlungsfelder in eine systematische und 
koordinierte Bearbeitung durch die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe zu bringen, hat 
eine interfraktionelle Arbeitsgruppe bestehend aus Abgeordneten der Kreistagsfraktionen sowie 
der Verwaltung am 01.02.2024 getagt.  
 
Die Arbeitsgruppe ist einvernehmlich zu dem Ergebnis gekommen,  
 
• dass das Integrationskonzept weiterhin die wesentlichen Handlungsfelder definiert, die für 
den Integrationsprozess als besonders maßgeblich wahrgenommen werden, und es aktuell 
keinen Ergänzungsbedarf gibt,  
• dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit zur Beschlussfassung 
vorzuschlagen, als strategischen Schwerpunkt der Arbeit der Koordinierungsstelle Migration und 
Teilhabe weiterhin das Handlungsfeld Sprache und Bildung festzulegen. Dabei war es der 
Arbeitsgruppe ein ausdrückliches Anliegen, dass die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe 
bei der Gestaltung der Maßnahmen in Umsetzung des Schwerpunktes Sprache flexibel auf die 
jeweils aktuellen Anforderungen reagiert und die vom Kreistag für Sprachkurse zur Verfügung 

 

Besch l ussvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt:  12 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0623 

Status:         öffentlich 

Datum:     23.02.2024 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

28.02.2024 Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit 

29.02.2024 Kreisausschuss 

07.03.2024 Kreistag 

   

   

   



- 2 - 

     
 

gestellten Mittel von 1 Mio. € zur Umsetzung des gesamten Handlungsfeldes eingesetzt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der strategische Schwerpunkt der Arbeit der Koordinierungsstelle 
Migration und Teilhabe wird weiterhin im Handlungsfeld Sprache und 
Bildung festgelegt und dieses im Rahmen der finanziellen und personellen 
Ressourcen weiterentwickelt.  
Die vom Kreistag für das Jahr 2024 für Sprachkurse zur Verfügung 
gestellten Mittel in Höhe von 1 Mio. € sollen zur Umsetzung des gesamten 
Handlungsfeldes eingesetzt werden.  
Über die Entwicklung und den Fortgang wird im Ausschuss für Soziales, 
Arbeit und Gesundheit regelmäßig berichtet. 

 
 
 
 
Prietz 



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Elmer Berg und Ostewiesen“ 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Ostetal mit Nebenbächen“ ist die 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Ostetal" vom 27.04.1962 (Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Stade Nr. 14/15, 1962) im Geltungsbereich der 
Naturschutzgebietsverordnung des NSG "Ostetal mit Nebenbächen" aufgehoben worden. 
Nördlich der Stadt Bremervörde ist ein größerer Bereich durch das noch vorhandene o.g. LSG 
„Ostetal“ geschützt. Da weder der Verordnungsinhalt noch die Abgrenzung den heutigen 
Gegebenheiten entsprechen, wird das NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“ ausgewiesen und das 
LSG „Ostetal“ im Geltungsbereich aufgehoben. 
 
Ausgehend von der Evaluierung der Schutzwürdigkeit bzw. Schutzbedürftigkeit der 
verbleibenden Restflächen des LSG Ostetal wurde der nördlich gelegenste Teilbereich bei 
Bremervörde weiterhin als schutzwürdig eingestuft. Da dieses Gebiet nach dem 
Landschaftsrahmenplan die Voraussetzungen für ein Naturschutzgebiet erfüllt und sich ein 
erheblicher Teilbereich im Eigentum der öffentlichen Hand befindet erscheint eine Ausweisung 
als Naturschutzgebiet als sachgerecht.  
 
Das ca. 170 ha große NSG umfasst den östlichen Niederungsbereich der Oste mit Ausnahme 
des Gewässers selbst, nördlich der Stadt Bremervörde bis Elm, den Elmer Berg, die Rethwiesen, 
die Lühwiesen und weitere Feuchtgrünlandbereiche und Waldgebiete verschiedener 
Ausprägungen an der Oste. In diesem Bereich wurde der Deich geschlitzt, wodurch die 
Niederungsbereiche entlang des Ostelaufs tidebeeinflusst sind. Aufgrund des Einflusses der 
Gezeiten haben sich zudem zwischen der Stadtgrenze von Bremervörde und dem Elmer Berg 
viele gesetzlich geschützte und naturnahe Grünlandbereiche entwickelt. Der Elmer Berg ist 
zentral geprägt von vielen FFH-Lebensraumtypen (u. a. Heide und Magerrasen) und gesetzlich 
geschützten Biotopen.  
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Das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der anerkannten 
Naturschutzverbände wurde mit Schreiben vom 11.08.2023 eingeleitet. Zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurde der Verordnungsentwurf nebst Karten und Begründung in der Zeit vom 
05.09.2023 bis zum 04.10.2023 durch die Stadt Bremervörde sowie den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) öffentlich ausgelegt Im weiteren Verfahren wurde ein Einzelgespräch mit dem 
hauptsächlich betroffenen Grundstückseigentümer sowie seinem Rechtsbeistand durchgeführt. 
Die aufgrund von Stellungnahmen, Einwendungen sowie des Einzelgespräches erfolgten 
Änderungen des Verordnungsentwurfes sind grau hinterlegt. 
 
Die eingegangenen Anregungen und Bedenken sind ausgewertet worden und als Kurzfassung 
den Sitzungsunterlagen beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung über das 
Naturschutzgebiet "Elmer Berg und Ostewiesen" werden in der anliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
 
 
 
Prietz 
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Bezeichnung: 
 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Granstedter Wald“ 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Ostetal mit Nebenbächen“ ist die 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Ostetal" vom 27.04.1962 (Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Stade Nr. 14/15, 1962) im Geltungsbereich der 
Naturschutzgebietsverordnung des NSG "Ostetal mit Nebenbächen" aufgehoben worden. Nahe 
der Ortschaft Granstedt ist ein größerer Bereich durch das noch vorhandene o.g. LSG geschützt, 
der über die Grenzen des NSG hinausgeht. Da weder der Verordnungsinhalt noch die 
Abgrenzung den heutigen Gegebenheiten entsprechen, wird das LSG „Granstedter Wald“ 
ausgewiesen und das LSG „Ostetal“ im Geltungsbereich aufgehoben. 
 
Das ca. 200 ha große Gebiet befindet sich östlich der Naturschutzgebiete "Ostetal mit 
Nebenbächen“ und „Huvenhoopsmoor“ in der Gemeinde Selsingen bzw. Gemeinde Sandbostel 
nahe der Ortschaft Granstedt im Landkreis Rotenburg (Wümme). Das LSG besteht größtenteils 
aus Kiefernwäldern armer Sandböden, Laubwaldjungbeständen, bodensaurem Eichenwald und 
Fichtenforsten. Die von Kiefern dominierten Mischwälder mit eingestreuten Eichen, Birken und 
Ebereschen lassen sich durch eine Kraut- und Strauchschicht mit Arten des bodensauren 
Eichenmischwaldes und einem zum Teil hohen Totholzanteil charakterisieren. Darüber hinaus 
befindet sich im südlichen Teil des Gebietes ein naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer mit 
einer Verlandungszone aus flutenden Torfmoosen und weiteren Moorpflanzenarten. Im Gebiet 
befinden sich zudem intensiv genutzte Ackerflächen.  
 
Das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der anerkannten 
Naturschutzverbände wurde mit Schreiben vom 23.08.2023 eingeleitet. Zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurde der Verordnungsentwurf nebst Karten und Begründung in der Zeit vom 
11.09.2023 bis zum 10.10.2023 durch die Samtgemeinde Selsingen sowie den Landkreis 
Rotenburg (Wümme) öffentlich ausgelegt. Im weiteren Verfahren wurde ein Einzelgespräch mit 
dem hauptsächlich betroffenen Grundstückseigentümer durchgeführt. Die aufgrund von 
Stellungnahmen, Einwendungen sowie des Einzelgesprächs erfolgten Änderungen des 
Verordnungsentwurfes sind grau hinterlegt. 
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Die eingegangenen Anregungen und Bedenken sind ausgewertet worden und als Kurzfassung 
den Sitzungsunterlagen beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet "Granstedter Wald" werden in der anliegenden Fassung 
beschlossen. 
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Bezeichnung: 
 
Aufhebung der Landschaftsschutzgebiete (LSG) „Ostetal„, „Wümmeniederung von der 
Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“, 
Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)„, „Hastedter Schnuckenheide“, 
„Vareler Wacholdergebiet„ und „Untere Rodau- und Wiedauniederung“ 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Ostetal mit Nebenbächen“ ist die 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Ostetal" vom 27.04.1962 (Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Stade Nr. 14/15, 1962) im Geltungsbereich des NSG außer Kraft getreten. 
 
Im Zuge der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau 
und Trochelbach“ wurden die LSG „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts 
bis an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ vom 29.06.1940 (Amtsblatt der Regierung zu 
Stade, Stück 28 vom 13.07.1940 und Rotenburger Anzeiger vom 03.07.1940), 
„Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)“ vom 06.04.1937 (Rotenburger 
Anzeiger Nr. 13 153 vom 31.10.1938), „Hastedter Schnuckenheide“ vom 29.06.1940 (Amtsblatt 
der Regierung zu Stade, Stück 28 vom 13.07.1940 und Rotenburger Anzeiger vom 03.07.1940), 
„Vareler Wacholdergebiet“ vom 17.12.1940 (Amtsblatt der Regierung zu Stade, Stück 52 vom 
28.12.1940) und „Untere Rodau- und Wiedauniederung“ vom 23.07.1951 (Amtsblatt der 
Regierung in Stade, Nr. 27 vom 29.09.1951) im Geltungsbereich des NSG aufgehoben.  
 
Weiterhin schutzwürdige bzw. schutzbedürftige Teilflächen der LSG wurden bzw. werden neu als 
LSG bzw. NSG ausgewiesen. Dies betrifft das LSG „An der Mehde“ nahe der Stadt Zeven, das 
LSG „Roter Moor und Altes Moor“ bei Stemmerfeld, das LSG „Granstedter Wald“ bei Granstedt 
sowie das NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“ nördlich von Bremervörde.  
 
Die in beiden Verordnungsverfahren eingegangenen Anregungen und Bedenken sind 
ausgewertet worden und als Kurzfassung den Sitzungsunterlagen beigefügt.  
  

 

Besch l ussvor lage  
Naturschutzamt  

Tagesordnungspunkt:  15 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0635 

Status:         öffentlich 

Datum:     23.02.2024 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

27.02.2024 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung 

29.02.2024 Kreisausschuss 

07.03.2024 Kreistag 
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Aufhebung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Ostetal“ (LSG-ROW 121) werden beschlossen. 

 
2. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung des 

Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Aufhebung der Verordnungen  über die 
Landschaftsschutzgebiete „Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)“ 
(LSG-ROW 001), „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis an die 
Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ (LSG-ROW 014), „Hastedter Schnuckenheide“ 
(LSG-ROW 006), „Vareler Wacholdergebiet“ (LSG-ROW 017) und „Untere Rodau- und 
Wiedauniederung“ (LSG-ROW 020) werden beschlossen. 
 
 

 
 
 
Prietz 
 



„ “

„Ostetal“ (LSG



„Wümmeniederung unterhalb der Stadt 
Rotenburg (Wümme)“ , „Wümmeniederung

Rotenburg aufwärts bis an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“
, „Hastedter Schnuckenheide“ , „Vareler Wacholdergebiet“ 

und „Untere Rodau und Wiedauniederung“

„Wümmeniederung
(Wümme)“ (LSG ROW 001), „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis 
an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ (LSG ROW 014), „Hastedter Schnuckenheide“ 

ROW 006), „Vareler Wacholdergebiet“ (LSG ROW 017) und „U
Wiedauniederung“ (LSG



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Änderung der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Untere Bade und Geest“ 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Landschaftsschutzgebiet steht einer gemeindlichen Bauleitplanung entgegen.  
 
Diese Bauleitplanung kann nur erfolgen, wenn das Landschaftsschutzgebiet, soweit es der 
Planung entgegensteht, aufgehoben wird. Hierzu hatte die Stadt Zeven bereits im Jahr 2021 ein 
Verfahren zur Teilaufhebung des Landschaftsschutzgebietes in den Ortschaften Badenstedt und 
Bademühlen angestrebt. Im Zuge dieses Verfahrens hat der Kreistag in seiner Sitzung am 
21.12.2021 beschlossen, die Aufhebung auf die Ortschaft Badenstedt zu beschränken und der 
Stadt Zeven die Gelegenheit zu geben, die aufzuhebenden Teile in der Ortschaft Bademühlen zu 
überdenken. Die Stadt Zeven hat mit anliegendem Schreiben vom 29.06.2023 ergänzend 
beantragt, das oben genannte Landschaftsschutzgebiet im Bereich Bademühlen in kleineren und 
geänderten Teilbereichen aufzuheben. 
 
Das Landschaftsschutzgebiet LSG-ROW 124 erstreckt sich jedoch über eine größere Fläche als 
das Gebiet der geplanten Bauleitplanung. Bei den beantragten Bereichen handelt es sich um 
Grünland, Acker, einen Baumbestand und bereits bebaute Grundstücke. Eine besondere 
Schutzwürdigkeit ist nicht erkennbar, da es sich um intensiv anthropogen überprägte 
Landschaftsteile handelt. 
 
Aus naturschutzrechtlicher Sicht ist daher eine teilweise Aufhebung des 
Landschaftsschutzgebietes vertretbar. Eine Beeinträchtigung des angrenzenden 
Naturschutzgebietes „Ostetal mit Nebenbächen“ ist nicht zu besorgen. 
 
Dem Antrag ist lediglich im Bereich des Wehres nicht zu folgen, da in diesem Bereich noch das 
FFH-Gebiet Nr. 30 „Oste mit Nebenbächen“ liegt und diese Gebiete sind rechtlich zu sichern. 
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Naturschutzamt  
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Drucksachen-Nr.:  2021-26/0633 

Status:         öffentlich 

Datum:     23.02.2024 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

27.02.2024 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung 

29.02.2024 Kreisausschuss 

07.03.2024 Kreistag 
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Beschlussvorschlag: 
 

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die 3. Verordnung des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Änderung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Untere Bade und Geest“ (LSG-ROW 124) werden 
beschlossen. 

 
 

 
 
Prietz 
 



„ “

Landschaftsschutzgebiet „Untere Bade und Geest“ (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Stade 
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